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Vorbemerkungen zur 36. Auflage

Die 36.Auflage entspricht dem Rechtsstand vom 1.9.2025 unter BerÅcksichtigung der bis
dahin verkÅndeten (zum Teil auch erst sp�ter in Kraft tretenden) Normen.

An Gesetzes�nderungen wurden seit der Vorauflage insbesondere berÅcksichtigt:

nn Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts (BtRRefG) vom
4.5.2021 (BGBl. I S.882), Inkrafttreten: 1.1.2023

nn Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Gerichtsvollziehern vor Gewalt sowie zur
�nderung weiterer zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften und zur �nderung
des Infektionsschutzgesetzes (GVGewSchVerb/ua�ndG) vom 7.5.2021 (BGBl. I
S.850), Inkrafttreten: 1.1.2022

nn Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung (Geschl-
EntwVarKSchG) vom 12.5.2021 (BGBl. I S.1082), Inkrafttreten: 22.5.2021

nn Zweites Gesetz zur �nderung des Agrarmarktstrukturgesetzes (AgrarMSG�ndG 2)
vom 2.6.2021 (BGBl. I S.1278), Inkrafttreten: 9.6.2021

nn Zweites Gesetz zur �nderung mautrechtlicher Vorschriften hinsichtlich der EinfÅhrung
des europ�ischen elektronischen Mautdienstes (MautR�ndG 2) vom 8.6.2021
(BGBl. I S.1603), Inkrafttreten: 1.10.2021

nn Telekommunikationsmodernisierungsgesetz (TKModG) vom 23.6.2021 (BGBl. I S.1858),
Inkrafttreten: 1.12.2021

nn Gesetz zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung und zur �nderung weiterer Vor-
schriften (StPOFortGuaVorschr�ndG) vom 25.6.2021 (BGBl. I S.2099), Inkrafttreten:
1.7.2021

nn Gesetz zur Modernisierung des notariellen Berufsrechts und zur �nderung weiterer
Vorschriften (NotModua�ndG) vom 25.6.2021 (BGBl. I S.2154), Inkrafttreten: 3.7.2021

nn Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) vom 5.7.2021 (BGBl. I
S.3338), Inkrafttreten: 1.8.2022

nn Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden Be-
rufsausÅbungsgesellschaften sowie zur �nderung weiterer Vorschriften im Bereich
der rechtsberatenden Berufe (StBuAnwBRNRG/RBerB�ndG) vom 7.7.2021 (BGBl. I
S.2363), Inkrafttreten: 1.8.2022

nn Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur �nderung des Infektions-
schutzgesetzes (StiftRVereinh/IfSG�ndG) vom 16.7.2021 (BGBl. I S.2947), Inkrafttre-
ten: 1.7.2023 bzw. 1.1.2026

nn Gesetz zur DurchfÅhrung der Verordnung (EU) 2019/1111 Åber die Zust�ndigkeit, die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren
betreffend die elterliche Verantwortung und Åber internationale KindesentfÅhrungen
sowie zur �nderung sonstiger Vorschriften (EUV2019/1111DG) vom 10.8.2021
(BGBl. I S.3424), Inkrafttreten: 1.8.2022

nn Gesetz zur FÇrderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt
(RDMarktFÇG) vom 10.8.2021 (BGBl. I S.3415), Inkrafttreten: 1.10.2021
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nn Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG) vom 10.8.2021 (BGBl. I
S.3436), Inkrafttreten: 1.1.2024

nn Gesetz Åber die Entsch�digung der Soldatinnen und Soldaten und zur Neuordnung
des Soldatenversorgungsrechts (SEuSVNOG) vom 20.8.2021 (BGBl. I S.3932), In-
krafttreten: 1.1.2025

nn Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur �n-
derung weiterer Vorschriften (ERVGerAusb/ua�ndG) vom 5.10.2021 (BGBl. I S.4607),
Inkrafttreten: 1.11.2021

nn Bekanntmachung der Neufassung des RechtsanwaltsvergÅtungsgesetzes (RVGBek22)
vom 15.3.2022 (BGBl. I S.610), Inkrafttreten: 1.12.2021

nn Gesetz zur Abschaffung des GÅterrechtsregisters und zur �nderung des COVID-19-
Insolvenzaussetzungsgesetzes (GÅRRegAbsch/COVInsAG�ndG) vom 31.10.2022
(BGBl. I S.1966), Inkrafttreten: 1.1.2023

nn Gesetz zur DurchfÅhrung des Haager �bereinkommens vom 2.Juli 2019 Åber die An-
erkennung und Vollstreckung ausl�ndischer Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen sowie zur �nderung der Zivilprozessordnung, des BÅrgerlichen Gesetzbuchs,
des Wohnungseigentumsgesetzes und des Gesetzes zur Modernisierung des Straf-
verfahrens (Vollstr�bkHaag2019D/ZPOua�ndG) vom 7.11.2022 (BGBl. I S.1982), In-
krafttreten: 1.9.2023

nn Gesetz zur Beschleunigung der Asylgerichtsverfahren und Asylverfahren (AsylGVf-
BeschlG) vom 21.12.2022 (BGBl. I S.2817), Inkrafttreten: 1.1.2023

nn Berichtigung des Gesetzes zur Beschleunigung der Asylgerichtsverfahren und Asyl-
verfahren (AsylGVfBeschlGBer) vom 7.3.2023 (BGBl.2023 I Nr.63), Inkrafttreten:
1.1.2023

nn Gesetz zur St�rkung der Aufsicht bei Rechtsdienstleistungen und zur �nderung wei-
terer Vorschriften (RDAStua�ndG) vom 10.3.2023 (BGBl.2023 I Nr.64), Inkrafttreten:
1.1.2025

nn Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick auf die Offenlegung
von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlas-
sungen sowie zur �nderung des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes und des Pflicht-
versicherungsgesetzes (EURL2021/2101Umsua�ndG) vom 19.6.2023 (BGBl.2023 I
Nr.154), Inkrafttreten: 22.6.2023

nn Verbandsklagenrichtlinienumsetzungsgesetz (VRUG) vom 8.10.2023 (BGBl.2023 I
Nr.272), Inkrafttreten: 13.10.2023

nn Gesetz zur Umsetzung des Vertrages vom 5. April 2022 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft Åber die grenzÅberschrei-
tende polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit (DECHPolVtrUmsG) vom 14.12.2023
(BGBl.2023 I Nr.365), Inkrafttreten: 1.5.2024

nn Gesetz zur Regelung einer Inflationsausgleichs-Sonderzahlung fÅr berufliche Betreuer,
Betreuungsvereine und ehrenamtliche Betreuer und zur �nderung weiterer Gesetze
(BetrInASGua�ndG) vom 20.12.2023 (BGBl.2023 I Nr.391), Inkrafttreten: 1.1.2024
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nn Gesetz Åber die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag und zur �n-
derung weiterer Vorschriften (SBGG/ua�ndG) vom 19.6.2024 (BGBl.2024 I Nr.206),
Inkrafttreten: 1.11.2024

nn Gesetz zur FÇrderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichts-
barkeit und den Fachgerichtsbarkeiten (VideokonfFÇG) vom 15.7.2024 (BGBl.2024 I
Nr.237), Inkrafttreten: 19.7.2024

nn Postrechtsmodernisierungsgesetz (PostModG) vom 15.7.2024 (BGBl.2024 I Nr.236),
Inkrafttreten: 1.1.2025

nn Zweites Gesetz zur Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes (KapMuG-
RefG 2) vom 16.7.2024 (BGBl.2024 I Nr.240), Inkrafttreten: 20.7.2024

nn Justizstandort-St�rkungsgesetz (JStoSt�rkG) vom 7.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr.302),
Inkrafttreten: 1.4.2025

nn Viertes Gesetz zur Entlastung der BÅrgerinnen und BÅrger, der Wirtschaft sowie der
Verwaltung von BÅrokratie (Viertes BÅrokratieentlastungsgesetz) vom 23.10.2024
(BGBl.2024 I Nr.323)

nn Gesetz zur EinfÅhrung eines Leitentscheidungsverfahrens beim Bundesgerichtshof
(BGHLeitEntschEG) vom 24.10.2024 (BGBl.2024 I Nr.328), Inkrafttreten: 31.10.2024

nn Kosten- und BetreuervergÅtungsrechts�nderungsgesetz 2025 (KostBR�G 2025) vom
7.4.2025 (BGBl.2025 I Nr.109), Inkrafttreten: 1.6.2025

nn Berichtigung des Kosten- und BetreuervergÅtungsrechts�nderungsgesetzes 2025
(KostBR�G2025Ber) vom 3.6.2025 (BGBl.2025 I Nr.139), Inkrafttreten: 1.6.2025
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2. �bergangsvorschriften
Soweit ein Gesetz keine besondere �bergangsregelung enth�lt, gelten fÅr die Anwen-
dung von altem bzw. neuem Kostenrecht folgende Regelungen:

GNotKG
§134

�bergangsvorschrift (insbes. auch fÅr KostBR�G 2025 ab dem 1.6.2025)

(1) In gerichtlichen Verfahren, die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzes�nde-
rung anh�ngig geworden oder eingeleitet worden sind, werden die Kosten
nach bisherigem Recht erhoben. Dies gilt nicht im Verfahren Åber ein Rechts-
mittel, das nach dem Inkrafttreten einer Gesetzes�nderung eingelegt worden
ist. Die S�tze1 und 2 gelten auch, wenn Vorschriften ge�ndert werden, auf
die dieses Gesetz verweist. In Verfahren, in denen JahresgebÅhren erhoben
werden, und in F�llen, in denen die S�tze1 und 2 keine Anwendung finden,
gilt fÅr Kosten, die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzes�nderung f�llig gewor-
den sind, das bisherige Recht.
(2) FÅr notarielle Verfahren oder Gesch�fte, fÅr die ein Auftrag vor dem Inkraft-
treten einer Gesetzes�nderung erteilt worden ist, werden die Kosten nach bis-
herigem Recht erhoben.

GKG §71 �bergangsvorschrift (insbes. auch fÅr KostBR�G 2025 ab dem 1.6.2025)

(1) In Rechtsstreitigkeiten, die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzes�nderung
anh�ngig geworden sind, werden die Kosten nach bisherigem Recht erhoben.
Dies gilt nicht im Verfahren Åber ein Rechtsmittel, das nach dem Inkrafttreten
einer Gesetzes�nderung eingelegt worden ist. Die S�tze1 und 2 gelten auch,
wenn Vorschriften ge�ndert werden, auf die dieses Gesetz verweist.

(2) In Strafsachen, in gerichtlichen Verfahren nach dem Gesetz Åber Ord-
nungswidrigkeiten und nach dem Strafvollzugsgesetz, auch in Verbindung mit
§92 des Jugendgerichtsgesetzes, werden die Kosten nach dem bisherigen
Recht erhoben, wenn die Åber die Kosten ergehende Entscheidung vor dem
Inkrafttreten einer Gesetzes�nderung rechtskr�ftig geworden ist.

(3) In Insolvenzverfahren, Verteilungsverfahren nach der Schifffahrtsrecht-
lichen Verteilungsordnung und Verfahren der Zwangsversteigerung und
Zwangsverwaltung gilt das bisherige Recht fÅr Kosten, die vor dem Inkrafttre-
ten einer Gesetzes�nderung f�llig geworden sind.

GKG
§731

�bergangsvorschrift fÅr die Erhebung von Haftkosten

Bis zum Erlass landesrechtlicher Vorschriften Åber die HÇhe des Haftkosten-
beitrags, der von einem Gefangenen zu erheben ist, sind die Nummern 9010
und 9011 des Kostenverzeichnisses in der bis zum 27.12.2010 geltenden Fas-
sung anzuwenden.
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1 Mittlerweile haben alle Bundesl�nder Strafvollzugsgesetze erlassen, sodass die Vorschrift ohne Anwendungs-
bereich ist.



FamGKG
§63

�bergangsvorschrift (insbes. auch fÅr KostBR�G 2025 ab dem 1.6.2025)

(1) In Verfahren, die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzes�nderung anh�ngig
geworden oder eingeleitet sind, werden die Kosten nach bisherigem Recht er-
hoben. Dies gilt nicht im Verfahren Åber ein Rechtsmittel, das nach dem In-
krafttreten einer Gesetzes�nderung eingelegt worden ist. Die S�tze1 und 2
gelten auch, wenn Vorschriften ge�ndert werden, auf die dieses Gesetz ver-
weist.

(2) In Verfahren, in denen JahresgebÅhren erhoben werden, und in F�llen, in
denen Absatz1 keine Anwendung findet, gilt fÅr Kosten, die vor dem Inkrafttre-
ten einer Gesetzes�nderung f�llig geworden sind, das bisherige Recht.

FamGKG
§641

�bergangsvorschrift fÅr die Erhebung von Haftkosten

Bis zum Erlass landesrechtlicher Vorschriften Åber die HÇhe des Haftkosten-
beitrags, der von einem Gefangenen zu erheben ist, sind die Nummern 2008
und 2009 des Kostenverzeichnisses in der bis zum 27.12.2010 geltenden Fas-
sung anzuwenden.

RVG §60 �bergangsvorschrift (Abs.1 insbes. auch fÅr KostBR�G 2025 ab dem
1.6.2025)

(1) FÅr die VergÅtung ist das bisherige Recht anzuwenden, wenn der unbe-
dingte Auftrag zur Erledigung derselben Angelegenheit vor dem Inkrafttreten
einer Gesetzes�nderung erteilt worden ist. Dies gilt auch fÅr einen Ver-
gÅtungsanspruch gegen die Staatskasse (§45, auch in Verbindung mit §59a).
Steht dem Rechtsanwalt ein VergÅtungsanspruch zu, ohne dass ihm zum
Zeitpunkt der Beiordnung oder Bestellung ein unbedingter Auftrag desjenigen
erteilt worden ist, dem er beigeordnet oder fÅr den er bestellt wurde, so ist fÅr
diese VergÅtung in derselben Angelegenheit bisheriges Recht anzuwenden,
wenn die Beiordnung oder Bestellung des Rechtsanwalts vor dem Inkrafttre-
ten einer Gesetzes�nderung wirksam geworden ist. Erfasst die Beiordnung
oder Bestellung auch eine Angelegenheit, in der der Rechtsanwalt erst nach
dem Inkrafttreten einer Gesetzes�nderung erstmalig beauftragt oder t�tig wird,
so ist insoweit fÅr die VergÅtung neues Recht anzuwenden. Das nach den
S�tzen2 bis 4 anzuwendende Recht findet auch auf AnsprÅche des beigeord-
neten oder bestellten Rechtsanwalts Anwendung, die sich nicht gegen die
Staatskasse richten. Die S�tze1 bis 5 gelten auch, wenn Vorschriften ge�n-
dert werden, auf die dieses Gesetz verweist.

(2) Sind GebÅhren nach dem zusammengerechneten Wert mehrerer Gegen-
st�nde zu bemessen, gilt fÅr die gesamte VergÅtung das bisherige Recht
auch dann, wenn dies nach Absatz1 nur fÅr einen der Gegenst�nde gelten
wÅrde.

(3) In Angelegenheiten nach dem Pflegeberufegesetz ist bei der Bestimmung
des Gegenstandswerts §52 Absatz4 Nummer4 des Gerichtskostengesetzes
nicht anzuwenden, wenn der unbedingte Auftrag zur Erledigung derselben An-
gelegenheit vor dem 15.August 2019 erteilt worden ist.
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GvKostG
§18

�bergangsvorschrift (insbes. auch fÅr KostBR�G 2025 ab dem 1.6.2025)

(1) Die Kosten sind nach bisherigem Recht zu erheben, wenn der Auftrag vor
dem Inkrafttreten einer Gesetzes�nderung erteilt worden ist, Kosten der in
§15 Abs.1 genannten Art jedoch nur, wenn sie vor dem Inkrafttreten einer Ge-
setzes�nderung entstanden sind. Wenn der Auftrag zur Abnahme der Ver-
mÇgensauskunft mit einem Vollstreckungsauftrag verbunden ist, ist der Zeit-
punkt maßgebend, zu dem der Vollstreckungsauftrag erteilt ist.

(2) Absatz1 gilt auch, wenn Vorschriften ge�ndert werden, auf die dieses Ge-
setz verweist.

JVKostG
§24

�bergangsvorschrift (insbes. auch fÅr KostBR�G 2025 ab dem 1.6.2025)

Das bisherige Recht ist anzuwenden auf Kosten
1. fÅr Amtshandlungen, die auf Antrag durchgefÅhrt werden, wenn der Antrag
vor dem Inkrafttreten einer Gesetzes�nderung bei der JustizbehÇrde einge-
gangen ist,
2. fÅr ein gerichtliches Verfahren, wenn das Verfahren vor dem Inkrafttreten ei-
ner Gesetzes�nderung anh�ngig geworden ist,
3. fÅr den Abruf von Daten und Dokumenten aus einem Register oder dem
Grundbuch, wenn die Kosten vor dem ersten Tag des auf das Inkrafttreten ei-
ner Gesetzes�nderung folgenden Monats f�llig geworden sind,
4. in den Åbrigen F�llen, wenn die Kosten vor dem Inkrafttreten einer Geset-
zes�nderung f�llig geworden sind.
Dies gilt auch, wenn Vorschriften ge�ndert werden, auf die das Justizverwal-
tungskostengesetz verweist.

JVEG
§24

�bergangsvorschrift (insbes. auch fÅr KostBR�G 2025 ab dem 1.6.2025)

Die VergÅtung und die Entsch�digung sind nach bisherigem Recht zu berech-
nen, wenn der Auftrag an den Sachverst�ndigen, Dolmetscher oder �berset-
zer vor dem Inkrafttreten einer Gesetzes�nderung erteilt oder der Berechtigte
vor diesem Zeitpunkt herangezogen worden ist. Dies gilt auch, wenn Vorschrif-
ten ge�ndert werden, auf die dieses Gesetz verweist.

HReg-
GebV
§5a

�bergangsvorschrift

FÅr Kosten, die vor dem Inkrafttreten einer �nderung der Rechtsverordnung
f�llig geworden sind, gilt das bisherige Recht.
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3. RechtsanwaltsgebÅhren

SchnellÅbersicht

GebÅhrens�tze

Ab�nderung von Entscheidungen

– aufgrund von Beschwerden nach VV RVG Teil 3, soweit
keine besonderen GebÅhren bestimmt sind

VerfahrensgebÅhr VV RVG Nr.3500 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

TerminsgebÅhr VV RVGNr.3513 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

– Erinnerung gegen Entscheidungen des Rechtspflegers,
u.a. gem. §11 Abs.2 RPflG, §4 Abs.3 JVEG (vgl. auch
§16 Nr.10 und §18 Abs.1 Nr.3 RVG); in den F�llen der
§§573, 766 ZPO nur als Einzelauftrag (vgl. §19 Abs.1
S.2 Nr.5, Abs.2 Nr.2 RVG)

VerfahrensgebÅhr VV RVG Nr.3500 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

TerminsgebÅhr VV RVGNr.3513 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

– von Unterhaltstiteln gem. §§238, 239, 240 FamFG

VerfahrensgebÅhr VV RVG Nr.3100 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3

TerminsgebÅhr VV RVGNr.3104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2

Abgabe §20 RVG

Abschlussschreiben

Fordert der Rechtsanwalt im Auftrag seines Mandanten nach
Erwirkung einer auf Unterlassung gerichteten einstweiligen
VerfÅgung den Anspruchsgegner dazu auf, die einstweilige
VerfÅgung als endgÅltige Regelung anzuerkennen und auf die
Rechte aus §§924, 926 und 927 ZPO zu verzichten, gehÇrt
die entfaltete weitere T�tigkeit sachlich zum Hauptsachepro-
zess und damit zu einer nach §17 Nr.4 Buchst.b RVG vom
Verfahren Åber den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Ver-
fÅgung verschiedenen Angelegenheit.

Abschriften siehe Dokumentenpauschale

Abtrennung siehe Trennung

Abtretung Anspruch auf Erstattung notwendiger Auslagen in Verfahren
nach VV RVG Teil 4–6, §43 RVG

Abwesenheitsgeld siehe Reisekosten

13

RRAA--GGeebbÅÅhhrreenn
SScchhnneellllÅÅbbeerrssiicchhtt

TTeexxtt VVVV



GebÅhrens�tze

Adh�sionsverfahren

VerfahrensgebÅhr fÅr das erstinstanzliche Verfahren sowie bei
Einzelt�tigkeit

VV RVGNr.4143, VV RVG Vorbem. 4.3 Abs.2 . . . . . . . . . . . . 2,0

(1) Die GebÅhr entsteht auch, wenn der Anspruch erstmalig im
Berufungsverfahren geltend gemacht wird.

(2) Die GebÅhr wird zu einem Drittel auf die VerfahrensgebÅhr,
die fÅr einen bÅrgerlichen Rechtsstreit wegen desselben An-
spruchs entsteht, angerechnet.

VerfahrensgebÅhr im Berufungs- und Revisionsverfahren so-
wie bei Einzelt�tigkeit

VV RVGNr.4144, VV RVG Vorbem. 4.3 Abs.2 . . . . . . . . . . . . 2,5

VerfahrensgebÅhr fÅr das Verfahren Åber die Beschwerde ge-
gen den Beschluss, mit dem nach §406 Abs.5 S.2 StPO von
einer Entscheidung abgesehen wird

VV RVGNr.4145, VV RVG Vorbem. 4.3 Abs.2 . . . . . . . . . . . . 0,5

Allgemeine Gesch�ftskosten VV RVG Vorbem.7 Abs.1 S.1

Angelegenheit §§15 ff. RVG

AnhÇrungsrÅge siehe GehÇrsrÅge

Anrechnung

Durch die im RVG im VergÅtungsverzeichnis an verschiede-
nen Stellen vorgeschriebene Anrechnung von GebÅhren auf-
einander verringert sich die GebÅhr, auf die angerechnet wird,
nicht aber die GebÅhr, mit der angerechnet wird (Beispiele fÅr
GebÅhrenanrechnungen: Anm. zu VV RVG Nr.2100, Anm.
zu VV RVG Nr.2102, VV RVG Vorbem.2.3 Abs.3 und 6,
Anm. Abs.2 zu VV RVG Nr.2501, Anm. Abs.2 S.1 zu VV
RVG Nr.2503, VV RVG Vorbem.3 Abs.4–7, Anm. Abs.1 und
2 zu VV RVG Nr.3100, Anm. Abs.1 zu VV RVG Nr.3101,
Anm. Abs.2, 4 zu VV RVGNr.3104)

Beachten Sie bitte bei den verschiedenen Anrechnungsvor-
schriften §15a RVG:

§15a

Anrechnung einer GebÅhr

(1) Sieht dieses Gesetz die Anrechnung einer GebÅhr
auf eine andere GebÅhr vor, kann der Rechtsanwalt bei-
de GebÅhren fordern, jedoch nicht mehr als den um den
Anrechnungsbetrag verminderten Gesamtbetrag der bei-
den GebÅhren.

14



GebÅhrens�tze

(2) Sind mehrere GebÅhren ganz oder teilweise auf die-
selbe GebÅhr anzurechnen, so ist der anzurechnende
Betrag fÅr jede anzurechnende GebÅhr gesondert zu er-
mitteln. Bei WertgebÅhren darf der Gesamtbetrag der
Anrechnung jedoch denjenigen Anrechnungsbetrag nicht
Åbersteigen, der sich ergeben wÅrde, wenn eine GebÅhr
anzurechnen w�re, die sich aus dem Gesamtbetrag der
betroffenen Wertteile nach dem hÇchsten fÅr die Anrech-
nungen einschl�gigen GebÅhrensatz berechnet. Bei Be-
tragsrahmengebÅhren darf der Gesamtbetrag der An-
rechnung den fÅr die Anrechnung bestimmten HÇchst-
betrag nicht Åbersteigen.

(3) Ein Dritter kann sich auf die Anrechnung nur berufen,
soweit er den Anspruch auf eine der beiden GebÅhren er-
fÅllt hat, wegen eines dieser AnsprÅche gegen ihn ein
Vollstreckungstitel besteht oder beide GebÅhren in dem-
selben Verfahren gegen ihn geltend gemacht werden.

Anrechnung einer RahmengebÅhr, GebÅhrenbemessung

§14 Abs.2 RVG bestimmt, wie bei der Anrechnung einer
RahmengebÅhr auf eine andere RahmengebÅhr (siehe dazu
VV RVG Vorbem.2.3 Abs.4, VV RVG Vorbem.3 Abs.4 S.2,
VV RVG Vorbem.6.4 Abs.2), auf die anzurechnen ist, zu be-
stimmen ist:

(2) Ist eine RahmengebÅhr auf eine andere Rahmen-
gebÅhr anzurechnen, ist die GebÅhr, auf die angerechnet
wird, so zu bestimmen, als sei der Rechtsanwalt zuvor
nicht t�tig gewesen.

Arbeitssachen

GebÅhren grunds�tzlich wie im Prozessverfahren, vgl.
VVRVG Vorbem.3.1, u.a. mit folgenden Ausnahmen:

– In Verfahren Åber Beschwerden oder Rechtsbeschwer-
den gegen die den Rechtszug beendenden Entscheidun-
gen im Beschlussverfahren vor den Gerichten fÅr Arbeits-
sachen ist jedoch VV RVG Teil 3 Abschnitt 2 Unter-
abschnitt 1 anzuwenden, vgl. VV RVG Vorbem.3.2.1
Nr.2 c)

– Verfahren vor den Gerichten fÅr Arbeitssachen, wenn
sich die T�tigkeit auf eine gerichtliche Entscheidung Åber
die Bestimmung einer Frist (§102 Abs.3 ArbGG), die Ab-
lehnung eines Schiedsrichters (§103 Abs.3 ArbGG)
oder die Vornahme einer Beweisaufnahme oder einer
Vereidigung (§106 Abs.2 ArbGG) beschr�nkt:
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GebÅhrens�tze

VerfahrensgebÅhr VV RVG Nr.3326 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75

Vorzeitige Beendigung des Auftrags: GebÅhr VV RVG
Nr.3326 reduziert sich gem. VV RVG Nr.3337 auf . . . . . 0,5

TerminsgebÅhr VV RVGNr.3332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

Arrest Grunds�tzlich GebÅhren wie im Prozessverfahren 1. und
2. Instanz (VV RVG Teil 3 Abschnitt 1 und 2).

Wenn im Verfahren Åber einen Antrag auf Anordnung, Ab�n-
derung oder Aufhebung eines Arrests oder einer einstweiligen
VerfÅgung das Rechtsmittelgericht als Gericht der Haupt-
sache anzusehen ist (§943 ZPO), bestimmen sich die Ge-
bÅhren nach den fÅr die erste Instanz geltenden Vorschriften
(VV RVG Teil 3 Abschnitt 1), vgl. VV RVG Vorbem.3.2. Abs.2
S.1.

Im Beschwerdeverfahren gegen die ZurÅckweisung des Ar-
restantrags erh�lt der Rechtsanwalt eine

VerfahrensgebÅhr VV RVG Nr.3500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

TerminsgebÅhr VV RVGNr.3513 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

Wenn das Beschwerdegericht im Verfahren Åber eine Be-
schwerde gegen die ZurÅckweisung des Antrags auf Anord-
nung eines Arrests oder einer einstweiligen VerfÅgung Termin
zur mÅndlichen Verhandlung bestimmt – ob der Verhandlung
tats�chlich ein Urteil folgt oder das Verfahren ohne Entschei-
dung durch ZurÅcknahme des Antrags oder durch Vergleich
erledigt wird ist unerheblich –, betr�gt die GebÅhr VV RVG
Nr.3513 gem. VVRVG Nr.3514 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2

Beachte auch §15 Abs.2, §17 Nr.1, Nr.4 und §16 Nr.5 RVG
zur Frage derselben Angelegenheit.

Asylverfahren

Grunds�tzlich GebÅhren im gerichtlichen Verfahren nach dem
Asylgesetz (Klageverfahren) wie im Prozessverfahren 1. und
2. Instanz (VV RVG Teil 3 Abschnitt 1 und 2).
Gegenstandswert §30 RVG.

Aufgebotsverfahren

VerfahrensgebÅhr VV RVG Nr.3324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

Bei vorzeitiger Beendigung des Auftrags reduziert sich die
VerfahrensgebÅhr VV RVG Nr.3324 gem. VV RVG Nr.3337
auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

TerminsgebÅhr VV RVGNr.3332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

16



GebÅhrens�tze

Auftrag §15 Abs.1 RVG: Die GebÅhren entgelten, soweit dieses Ge-
setz nichts anderes bestimmt, die gesamte T�tigkeit des
Rechtsanwalts vom Auftrag bis zur Erledigung der Angele-
genheit.
Der Auftrag entscheidet darÅber, welche GebÅhren abgerech-
net werden kÇnnen.
VV RVG Vorbem.3 Abs.1: GebÅhren nach VV RVG Teil 3 er-
h�lt der Rechtsanwalt, dem ein unbedingter Auftrag als Pro-
zess- oder Verfahrensbevollm�chtigter, als Beistand fÅr einen
Zeugen oder Sachverst�ndigen oder fÅr eine sonstige T�tig-
keit in einem gerichtlichen Verfahren erteilt worden ist.

Aufwendungen VV RVG Vorbem.7 Abs.1 S.2

Ausdrucke siehe Dokumentenpauschale

Auskunft siehe Beratung

Auslagen VV RVG Teil 7

Auslagen aus der Staatskasse VV RVG Teil 7, §46 RVG

Auslandsunterhaltsgesetz

Jedes Verfahren Åber Antr�ge nach §31 des Auslandsunter-
haltsgesetzes auf Verweigerung, Beschr�nkung oder Ausset-
zung der Vollstreckung nach Artikel21 der Verordnung (EG)
Nr.4/2009 stellt gem. §18 Abs.1 Nr.6 RVG eine besondere
Angelegenheit dar. In diesen Verfahren erwachsen GebÅhren
fÅr eine T�tigkeit in der Zwangsvollstreckung nach VV RVG
Nrn.3309, 3310.

Soweit es in diesem Rahmen einstweilige Anordnungsverfah-
ren gibt, wird die T�tigkeit des Rechtsanwalts durch die Ver-
gÅtung fÅr das Verfahren als solches mitumfasst. Nur wenn
darÅber eine abgesonderte mÅndliche Verhandlung stattfin-
det, entstehen zus�tzliche GebÅhren nach VV RVG
Nrn.3328, 3332 (§19 Abs.1 S.2 Nr.11 RVG).

FÅr die Ausstellung des Formblatts oder der Bescheinigung
nach §71 Abs.1 des Auslandsunterhaltsgesetzes zum Zwe-
cke der Vollstreckung eines inl�ndischen Titels im Ausland er-
h�lt der Rechtsanwalt, der bereits im Erkenntnisverfahren t�tig
war, keine gesonderte GebÅhr, weil diese T�tigkeit zum
Rechtszug gehÇrt, §19 Abs.1 S.2 Nr.9a lit. e RVG. FÅr den
nur mit der DurchfÅhrung der Zwangsvollstreckung im Aus-
land beauftragten Rechtsanwalt gehÇren die vorgenannten
T�tigkeiten zum Rechtszug des Vollstreckungsverfahrens,
kÇnnen also ebenfalls nicht gesondert berechnet werden.
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GebÅhrens�tze

Entsprechendes gilt, wenn fÅr die Geltendmachung im Aus-
land eine Vervollst�ndigung der Entscheidung und die Beziffe-
rung eines dynamisierten Unterhaltstitels vorgesehen ist, §19
Abs.1 S.2 Nr.8 RVG.

Auslieferungssachen siehe Internationale Rechtshilfe in Strafsachen

Außergerichtliche Vertretung siehe Vertretung fÅr außergerichtliche T�tigkeiten

AussÇhnung von Ehegatten/eingetragenen Lebenspartnern

AussÇhnungsgebÅhr VV RVGNr.1001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5

Der dem Antragsgegner gem. §138 FamFG beigeordnete
Rechtsanwalt kann von diesem die VergÅtung eines zum Ver-
fahrensbevollm�chtigten bestellten Rechtsanwalts und einen
Vorschuss verlangen. Bei Zahlungsverzug des Zahlungsver-
pflichteten VergÅtung aus der Landeskasse (§45 Abs.2
RVG).

�ber die Ehesache ist ein anderes gerichtliches Verfahren als
ein selbstst�ndiges Beweisverfahren anh�ngig:

GebÅhr VV RVGNr.1001 betr�gt gem. VV RVGNr.1003 . . . 1,0

�ber den Gegenstand ist ein Beschwerde- oder Rechts-
beschwerdeverfahren, ein Verfahren Åber die Beschwerde ge-
gen die Nichtzulassung eines dieser Rechtsmittel oder ein
Verfahren vor dem Rechtsmittelgericht Åber die Zulassung
des Rechtsmittels anh�ngig:

GebÅhr VV RVGNr.1001 betr�gt gem. VV RVGNr.1004 . . . 1,3

Beigeordneter Rechtsanwalt, von Amts wegen §39 RVG

Beratung, Auskunft, Gutachten, Mediation

Der Rechtsanwalt soll nach §34 RVG fÅr einen mÅndlichen
oder schriftlichen Rat oder eine Auskunft (Beratung), die nicht
mit einer anderen gebÅhrenpflichtigen T�tigkeit zusammen-
h�ngen, fÅr die Ausarbeitung eines schriftlichen Gutachtens
und fÅr die T�tigkeit als Mediator auf eine GebÅhrenverein-
barung hinwirken, soweit in Teil 2 Abschnitt 1 des VV RVG
(Nrn.2100–2103) keine GebÅhren bestimmt sind.

Ist keine Vereinbarung getroffen worden, erh�lt der Rechts-
anwalt GebÅhren nach §§612, 632 BGB. Ist keine Verein-
barung getroffen und ist der Auftraggeber Verbraucher, betr�gt
die GebÅhr fÅr die Beratung oder fÅr die Ausarbeitung eines
schriftlichen Gutachtens jeweils hÇchstens 250,00A; §14
Abs.1 RVG gilt entsprechend; fÅr ein erstes Beratungs-
gespr�ch betr�gt die GebÅhr jedoch hÇchstens 190,00A.
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GebÅhrens�tze

Wenn nichts anderes vereinbart ist, ist die GebÅhr fÅr die Be-
ratung auf eine GebÅhr fÅr eine sonstige T�tigkeit, die mit der
Beratung zusammenh�ngt, anzurechnen.

Beratungshilfe

Siehe auch S.163 f. (�bersicht BeratungshilfevergÅtung)
Nach dem Beratungshilfegesetz (BerHG)

VV RVGNr.2500: Dem Rechtsanwalt steht gegen den Recht-
suchenden, dem er Beratungshilfe gew�hrt, eine GebÅhr von 15,00A

zu, die er nach dessen Verh�ltnissen erlassen kann. Neben
der GebÅhr werden keine Auslagen erhoben.

Vereinbarungen Åber eine VergÅtung sind nichtig, §8 BerHG.

Aus der Landeskasse erh�lt der Rechtsanwalt fÅr seine T�tig-
keit nach VV RVG Teil 2 Abschnitt 5 folgende VergÅtung:

BeratungsgebÅhr VV RVG Nr.2501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,00A

(1) Die GebÅhr entsteht fÅr eine Beratung, wenn die Beratung
nicht mit einer anderen gebÅhrenpflichtigen T�tigkeit zusammen-
h�ngt.

(2) Die GebÅhr ist auf eine GebÅhr fÅr eine sonstige T�tigkeit an-
zurechnen, die mit der Beratung zusammenh�ngt.

Beratungst�tigkeit mit dem Ziel einer außergerichtlichen Eini-
gung mit den Gl�ubigern Åber die Schuldenbereinigung auf
der Grundlage eines Plans (§305 Abs.1 Nr.1 InsO):

Die GebÅhr VV RVGNr.2501 betr�gt gem. VV RVG Nr.2502 84,00A

Gesch�ftsgebÅhr VV RVG Nr.2503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,00A

(1) Die GebÅhr entsteht fÅr das Betreiben des Gesch�fts ein-
schließlich der Information oder die Mitwirkung bei der Gestaltung
eines Vertrags.

(2) Auf die GebÅhren fÅr ein anschließendes gerichtliches oder
behÇrdliches Verfahren ist diese GebÅhr zur H�lfte anzurechnen.
Auf die GebÅhren fÅr ein Verfahren auf Vollstreckbarerkl�rung ei-
nes Vergleichs nach den §§796a, 796b und 796c Abs.2 Satz2
ZPO ist die GebÅhr zu einem Viertel anzurechnen.

T�tigkeit mit dem Ziel einer außergerichtlichen Einigung mit
den Gl�ubigern Åber die Schuldenbereinigung auf der Grund-
lage eines Plans (§305 Abs.1 Nr.1 InsO): Die Gesch�fts-
gebÅhr VV RVG Nr.2503 betr�gt bei

– bis zu 5 Gl�ubigern, VV RVGNr.2504 . . . . . . . . . . . . . . . 324,00A

– es sind 6 bis 10 Gl�ubiger, VV RVG Nr.2505. . . . . . . . . . 486,00A
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GebÅhrens�tze

– es sind 11 bis 15 Gl�ubiger, VV RVGNr.2506. . . . . . . . . 647,00A

– es sind mehr als 15 Gl�ubiger, VV RVGNr.2507. . . . . . . 810,00A

Einigungs- und ErledigungsgebÅhr VV RVG Nr.2508 . . . . . . . 180,00A

(1) Die Anmerkungen zu Nummern 1000 und 1002 sind anzu-
wenden.

(2) Die GebÅhr entsteht auch fÅr die Mitwirkung bei einer außer-
gerichtlichen Einigung mit den Gl�ubigern Åber die Schulden-
bereinigung auf der Grundlage eines Plans (§305 Abs.1 Nr.1 In-
sO).

BeratungshilfegebÅhr VV RVGNr.2500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00A

Berechnung der VergÅtung §10 RVG

Berufungsverfahren in Zivilsachen und in verwaltungsgerichtlichen Verfahren

VerfahrensgebÅhr VV RVG Nr.3200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6

Bei vorzeitiger Beendigung des Auftrags reduziert sich die Ge-
bÅhr VV RVGNr.3200 gem. VV RVGNr.3201 auf . . . . . . . . . 1,1

TerminsgebÅhr VV RVGNr.3202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2

Reduzierte TerminsgebÅhr VV RVGNr.3203. . . . . . . . . . . . . . 0,5

Zu den GebÅhren in Berufungsverfahren in Strafsachen siehe
Strafsachen

Beschwerde

GebÅhren in unterschiedlicher HÇhe je nach Art der Be-
schwerde, siehe u.a.

– VV RVG Vorbem. 3.1 Abs.2

– VV RVG Vorbem. 3.2.1

– VV RVG Vorbem. 3.2.2

– VV RVG Teil 3 Abschnitt 5

Beschwerde in Familiensachen

siehe die Stichworte zu den in §111 FamFG aufgefÅhrten Fa-
miliensachen sowie die Aufstellung Åber Rechtsanwalts-
gebÅhren in Familiensachen S.165 ff.

BeweisgebÅhr siehe ZusatzgebÅhr fÅr besonders umfangreiche Beweis-
aufnahmen
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Bußgeldsachen – GebÅhren des Anwalts (VV RVG Teil 5 Abschnitt1)

GebÅhrentatbestand1 VV

Wahlanwalt Gerichtlich
bestellter oder

beigeordneter RA

Mindest-
gebÅhr

HÇchst-
gebÅhr

Mittel-
gebÅhr

Zus�tz-
liche

GebÅhr2

GebÅhr Zus�tz-
liche

GebÅhr2

A A A A A A

1. GrundgebÅhr 5100 36,00 204,00 120,00 96,00

2. Vorbereitende Verfahren

a) VerfahrensgebÅhr

Bußgeld weniger als 80A 5101 24,00 132,00 78,00 78,00 62,00 62,00

Bußgeld von 80 bis 5.000A 5103 36,00 348,00 192,00 192,00 154,00 154,00

Bußgeld Åber 5.000A 5105 48,00 360,00 204,00 240,00 163,00 192,00

b) TerminsgebÅhr

Bußgeld weniger als 80A 5102 24,00 132,00 78,00 62,00

Bußgeld von 80 bis 5.000A 5104 36,00 348,00 192,00 154,00

Bußgeld Åber 5.000A 5106 48,00 360,00 204,00 163,00

3. Gerichtliches Verfahren im ersten Rechtszug

a) VerfahrensgebÅhr

Bußgeld weniger als 80A 5107 24,00 132,00 78,00 78,00 62,00 62,00

Bußgeld von 80 bis 5.000A 5109 36,00 348,00 192,00 192,00 154,00 154,00

Bußgeld Åber 5.000A 5111 60,00 420,00 240,00 240,00 192,00 192,00

b) TerminsgebÅhr

Bußgeld weniger als 80A 5108 24,00 288,00 156,00 125,00

Bußgeld von 80 bis 5.000A 5110 48,00 564,00 306,00 245,00

Bußgeld Åber 5.000A 5112 96,00 671,00 383,50 307,00

4. Rechtsbeschwerde und Verfahren auf Zulassung der Rechtsbeschwerde

a) VerfahrensgebÅhr 5113 96,00 671,00 383,50 383,50 307,00 307,00

b) TerminsgebÅhr 5114 96,00 671,00 383,50 307,00

5. Einzelt�tigkeiten

VerfahrensgebÅhr 5200 24,00 132,00 78,00 62,00
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1 Auf die Ausrechnung der Auslagen wurde verzichtet, da durch mÇgliche Anrechnung bzw. Addition mit anderen
GebÅhren die Berechnung unzutreffend w�re.

2 Zus�tzliche GebÅhr bei Erledigung des Verfahrens gem. VV RVG Nr. 5115 in HÇhe der jeweiligen Verfahrensmit-
telgebÅhr des Rechtszugs, in dem die Hauptverhandlung vermieden wurde. Beim gerichtlich bestellten oder bei-
geordneten Rechtsanwalt entsteht die GebÅhr nicht i.H.d. MittelgebÅhr, sondern als FestgebÅhr. Zus�tzliche Ge-
bÅhr bei Einziehung und verwandten Maßnahmen gem. VV RVG Nr. 5116 fÅr Wahl- wie Pflichtverteidiger i.H.v.
1,0 (WertgebÅhr); fÅr Pflichtverteidiger allerdings nur aus den Betr�gen des §49 RVG. Die HÇhe der GebÅhr ist
hier nicht ausgewiesen.
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Disziplinarmaßnahme fÅr das Verfahren nach der WDO vor einem Disziplinarvor-
gesetzten auf Aufhebung oder �nderung einer Disziplinarmaßnahme und im ge-
richtlichen Verfahren vor demWehrdienstgericht; Einzelt�tigkeit

VV GebÅhrentatbestand

Wahlverteidiger oder Verfahrens-
bevollm�chtigter

Gerichtlich
bestellter
oder bei-
geordneter

RA

Mindestge-
bÅhr

HÇchstge-
bÅhr

Mittelge-
bÅhr

A A A A

6500 VerfahrensgebÅhr 24,00 360,00 192,00 154,00

(1) FÅr eine Einzelt�tigkeit entsteht die Ge-
bÅhr, wenn dem Rechtsanwalt nicht die
Verteidigung oder Vertretung Åbertragen
ist.

(2) Die GebÅhr entsteht fÅr jede einzelne
T�tigkeit gesondert, soweit nichts anderes
bestimmt ist. § 15 RVG bleibt unberÅhrt.

(3) Wird dem Rechtsanwalt die Verteidi-
gung oder Vertretung fÅr das Verfahren
Åbertragen, werden die nach dieser Num-
mer entstandenen GebÅhren auf die fÅr
die Verteidigung oder Vertretung entste-
henden GebÅhren angerechnet.

(4) Eine GebÅhr nach dieser Vorschrift ent-
steht jeweils auch fÅr das Verfahren nach
der WDO vor einem Disziplinarvorgesetz-
ten auf Aufhebung oder �nderung einer
Disziplinarmaßnahme und im gerichtlichen
Verfahren vor dem Wehrdienstgericht.

Disziplinarverfahren nach der WBO, auch i.V.m. §42 WDO, wenn das Verfahren vor
dem Truppendienstgericht oder vor dem BVerwG an die Stelle des Verwaltungs-
rechtswegs gem. §82 SG tritt, sieheWehrbeschwerdeverfahren
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